
 
Hinweis: 
Der Landtag hat das Gesetz zur Änderung des Kindergartengesetzes und des 
Finanzausgleichgesetzes am 26. März 2003 beschlossen. Der Gesetzesbeschluss sowie 
der nachstehende Wortlaut des neuen Kindergartengesetzes wurden im Gesetzblatt 
für Baden-Württemberg vom 11. April 2003, S. 161 - 166 bekannt gemacht. 

          
 
 

Gesetz über die Betreuung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Tageseinrichtungen und der Tagespflege  

(Kindergartengesetz � KGaG) 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, 
Kleinkindbetreuung (Betreuung in Kinderkrippen) und Tagespflege. 
 
(2) Kindergärten im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe, 
Gemeinden und Zweckverbänden zur Förderung der Entwicklung von Kindern vom vollende-
ten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeiten, soweit es sich nicht um schulische Einrichtungen handelt. 
 
 (3) Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind Ein-
richtungen von Trägern der Jugendhilfe, Gemeinden und Zweckverbänden zur Förderung der 
Entwicklung von Kindern im Alter unter drei Jahren, vom vollendeten dritten Lebensjahr bis 
zum Schuleintritt und im schulpflichtigen Alter zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten in gemeinsamen Gruppen, soweit es sich nicht um schulische 
Einrichtungen handelt. 
 
(4) Einrichtungen mit integrativen Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in 
denen Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Förderung bedürfen, in 
gemeinsamen Gruppen mit nicht behinderten Kindern betreut werden.  
  
(5) Betriebsformen von Einrichtungen im Sinne der Absätze 2 bis 4 sind insbesondere 
 
1. vor- oder nachmittags geöffnete Gruppen (Halbtagsgruppen); 

 
2. vor- und nachmittags jeweils mehrere Stunden geöffnete Gruppen (Regelgruppen); 

 
3. Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten;  
 
4. Gruppen mit durchgehend ganztägiger Betreuung. 
 
(6) Die Kleinkindbetreuung im Sinne dieses Gesetzes (Betreuung in Kinderkrippen) erfolgt in 
Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe, Gemeinden und Zweckverbänden zur Förderung 
der Entwicklung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. 
 



 
(7) Tagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch geeignete Tagespflege-
personen gemäß § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII).  
 
(8) Gruppe im Sinne dieses Gesetzes ist die in den Einrichtungen gebildete, mit Fachkräften 
nach § 7 ausgestattete und durch Erlaubnis gemäß § 45 SGB VIII zugelassene Organisati-
onsform, in der Kinder pädagogisch gefördert werden. 

 
§ 2 

 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 2 bis 4 und 6 sowie die Tagespflegeperso-
nen im Sinne von § 1 Abs. 7 ergänzen und unterstützen die Erziehung des Kindes in der 
Familie. Ihre Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes zur Förde-
rung seiner Gesamtentwicklung. 
 
(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen 
soweit dies möglich ist, zusammen mit Kindern ohne Behinderung in gemeinsamen Gruppen 
gefördert werden. 
 

§ 3 
 

Mitwirkung der Gemeinden und Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe 
 

(1) Die Gemeinden haben unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein Platz in einer Tageseinrichtung mit al-
tersgemischten Gruppen zur Verfügung steht. § 4 SGB VIII bleibt unberührt. 
 
(2) Die Gemeinden beteiligen rechtzeitig die nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der frei-
en Jugendhilfe an ihrer Bedarfsplanung. Diese ist mit dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe abzustimmen. 

 
§ 4 

 
Ärztliche Untersuchung 

 
Jedes Kind soll vor der Aufnahme in eine Einrichtung ärztlich untersucht werden. 
 

 
§ 5 

 
Elternbeirat 

 
(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erziehungsar-
beit und stellen den Kontakt zum Elternhaus her. 
 
(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtelternbeirä-
ten zusammenschließen. 

 



 
§ 6 

 
Bemessung der Elternbeiträge 

 
Die Träger der Einrichtungen können Elternbeiträge so bemessen, dass der wirtschaftlichen 
Belastung durch den Besuch der Einrichtung sowie der Zahl der Kinder in der Familie ange-
messen Rechnung getragen wird. 

 
§ 7 

 
Pädagogisches Personal 

 
(1) Fachkräfte in Einrichtungen sind 
 
1. staatlich anerkannte oder graduierte Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sowie 

Diplomsozialpädagogen und Diplomsozialpädagoginnen mit Fachhochschulabschluss; 
 

2. staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen sowie staatlich anerkannte Erzieher 
und Erzieherinnen der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung; 
 

3. staatlich anerkannte Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen; 
 

4. staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen; 
 

5. staatlich anerkannte Heilpädagogen und Heilpädagoginnen; 
 

6. Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, Krankengymnasten, Krankengymnastinnen, 
Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutinnen, 
Logopäden, Logopädinnen sowie Kinderkrankenpfleger und Kinderkrankenschwestern 
mit abgeschlossener Ausbildung, wenn sie Kinder mit und ohne Behinderung gemein-
sam in einer oder mehreren Gruppen betreuen. 
 

7. Diplompädagogen und Diplompädagoginnen. 
 
 (2) Das Landesjugendamt kann auf Antrag ausnahmsweise andere Personen als Fachkräfte 
zulassen, wenn sie nach Vorbildung oder Erfahrung geeignet sind. 
 
(3) Zur Leitung einer Einrichtung oder einer Gruppe sind befugt (Leitungskräfte): 
 
1. Fachkräfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 7; 

 
2. andere Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2, die sich nach Feststellung des 

Landesjugendamts 
 
a) auf Grund einer mindestens einjährigen Beschäftigung als Zweitkraft in einer Ein-

richtung oder Gruppe bewährt, 
 

b) durch Fortbildung auf die Leitungsaufgaben vorbereitet und 
 

c) in einem Fachgespräch für diese Aufgaben als geeignet erwiesen 



 
haben. 
 

(4) Die Leitungskräfte haben die Aufgabe, 
 
1. zusätzlich zur Erziehung im Elternhaus die Gesamtentwicklung des Kindes zu fördern; 

 
2. mit den Eltern zusammenzuarbeiten; 

 
3. andere, bei der Erfüllung der Aufgaben nach den Nummern 1 und 2 mitwirkende Kräfte 

in der Einrichtung anzuleiten. 
 
(5) Zweitkräfte unterstützen die Leitungskräfte in der Gruppe. Als Zweitkräfte können Fach-
kräfte im Sinne der Absätze 1 und 2, insbesondere staatlich anerkannte Kinderpfleger und 
Kinderpflegerinnen, tätig sein. Als Fachkräfte im Sinne von § 1 Abs. 8 gelten auch Sozialpä-
dagogen, Sozialpädagoginnen, Erzieher, Erzieherinnen, Kinderpfleger und Kinderpflegerin-
nen während des Berufspraktikums. 
 

§ 8 
 

Förderung freier Träger 
 
(1) Die nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe erhalten von den Ge-
meinden an den Betreuungsformen nach § 1 Abs. 2 bis 4 und an den Betriebsformen nach § 
1 Abs. 5 ausgerichtete Zuschüsse zu den Betriebsausgaben (Personal- und Sachausgaben) 
einer Gruppe. 
 
(2) Die Zuschüsse werden nur für Einrichtungen gewährt, die der Bedarfsplanung nach § 3 
Abs. 2 entsprechen. Für Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet können 
Ausnahmen zugelassen werden. 
 
(3) Die Höhe des Zuschusses beträgt mindestens 63 vom Hundert der Betriebsausgaben. 
Für Einrichtungen im Sinne von Absatz 2 Satz 2 beträgt der Zuschuss mindestens 31,5 vom 
Hundert der Betriebsausgaben.  
 
(4) Die über Absatz 3 hinausgehende Förderung wird in einem Vertrag zwischen der Ge-
meinde und dem Träger der freien Jugendhilfe geregelt. 
 
(5) Die Kommunalen Landesverbände schließen mit den Kirchen und den Verbänden der 
sonstigen freien Träger der Jugendhilfe eine Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und 
Finanzierung. Die Rahmenvereinbarung bildet die Grundlage für die Verträge im Sinne von 
Absatz 4. 
 

 
§ 9 

 
Verwaltungsvorschriften 

 
(1) Das Sozialministerium erlässt im Einvernehmen mit dem jeweils berührten Ministerium 
Richtlinien über 
 



 
1. die Förderung des Landes für die Kleinkindbetreuung  

(Betreuung in Kinderkrippen) nach § 1 Abs. 6, 
2. die Förderung des Landes für die Tagespflege nach § 1 Abs. 7, 
3. die ärztliche Untersuchung nach § 4, 
4. die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5. 
 
(2) Das Kultusministerium entwickelt im Benehmen mit dem jeweils berührten Ministerium mit 
Beteiligung der Trägerverbände Zielsetzungen für die Elementarerziehung. Dabei spielt die 
ganzheitliche Sprachförderung eine zentrale Rolle. 
 

 
§ 10 

 
Übergangsregelung 

 
Für die Zuschussgewährung im Jahr 2003 gilt § 8 noch in seiner bisherigen Fassung. Die 
Land- und Stadtkreise bleiben für die Abrechnung dieser Zuschüsse zuständig. 
 
 
 
 
Anmerkung: Das Inkrafttreten (1.1.2004) wird in Art. 4 des Artikelgesetzes geregelt.  


